
Änderungsantrag Nr.
TE074 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (9) + (10) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, hinter Absatz 9 des Paragraphen §9a des Abschnitts 
A der Satzung einen neuen Absatz einzufügen: 

Jedes Mitglied des Bundesvorstands stellt zum Zeitpunkt der Einladung 
zum Parteitag einen vorläufigen Tätigkeitsbericht zur Verfügung. In 
der Einladung wird angegeben, wo dieser Bericht mindestens 
parteiöffentlich zugängig ist. 

Begründung

Aus Gründen der Transparenz ist es wichtig, daß die 
Vorstandsmitglieder des Bundes die Piraten am Ende ihrer Amtszeit 
über ihre Vorstandstätigkeiten informieren. Damit am Bundesparteitag 
jeder Pirat nach besten Wissen und Gewissen den Vorstand entlasten 
kann oder nicht, ist es sinnvoll, einen vorläufigen Bericht mit der 
Einladung zu veröffentlichen. Der Bericht auf dem Parteitag wird 
nämlich zu knapp vor der Entlastung öffentlich gemacht. Diese Vor-
Veröffentlichung muß z.B. nicht schriftlich als Dokument erfolgen, 
sondern kann auch auf einer Webseite stehen. 
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